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Schematische Darstellung von Schuppen

Mögliche Grenzen zukünftiger Flurstücke
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1 Verfahrensvermerke 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 26.07.2019 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 (1) BauGB) am 23.08.2019 

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der am 23.08.2019 
Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) vom 26.08.2019 bis 27.09.2019 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger vom 06.08.2019  bis 27.09.2019 
öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) 

Beschluss über Bedenken und Anregungen (§ 3 (2) BauGB) am 

Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Beschluss über am 
öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am  

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) vom  bis  

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger vom  bis  
öffentlicher Belange (§ 4 (2) BauGB) 

Beschluss über Bedenken und Anregungen (§ 3 (2) BauGB) am  

Satzungsbeschluss (§ 10 (1) BauGB) am  

 
 
Ausfertigung: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes sowie die schriftlichen  

Festsetzungen mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt 
Meßstetten übereinstimmen. 

Stadt Meßstetten, den   
 Frank Schroft 
 Bürgermeister 

 

Bekanntmachung und Inkrafttreten (§ 10 Abs.3 BauGB) am  

Stadt Meßstetten, den   
 Frank Schroft 
 Bürgermeister 
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